




 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.10.2024 (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
10036) 

minierung durch ein übergreifendes Förderziel einschließlich näher beschriebener Maß-
nahmen zu dessen Sicherstellung und Erreichung ersetzt wird. Projekte und Institutionen, 
die eine städtische Förderung haben möchten, müssen mit diesem übergreifenden För-
derziel in Einklang stehen. Zugleich wurden die Referate und städtischen Dienststellen 
beauftragt, ihre referatsspezifischen Zuwendungsrichtlinien, -verträge und -bescheide ent-
sprechend anzupassen.  
 
Das Referat für Bildung und Sport  Geschäftsbereich Sport wird die Mindestanforderun-
gen gemäß der Handreichung des Direktoriums umsetzen. Eine Beschlusspflicht für die 
Umsetzung der Mindestanforderungen im Wege der Anpassung der referatsspezifischen 
Zuwendungsrichtlinien besteht nach der Handreichung des Direktoriums nicht. 
 
In den Richtlinien zum Sonderförderprogramm Sporthallenbau sind die neuen Mindestan-
forderungen zum übergreifenden Förderziel abgebildet und der Hinweis aufgenommen, 
dass eine (Weiter-)Förderung insbesondere dann ganz oder teilweise abgelehnt werden 
kann, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die geförderten Projekte und die 
geförderten Institutionen nicht oder nicht mehr mit dem übergreifenden Förderziel in Ein-
klang stehen. 



 

 

 



 

 

 



 

 


